
 
 

Hinweise zum Antrag auf Stundung
 
 

 
Voraussetzungen zur Gewährung 
einer Stundung 
 
Eine Stundung kann in begründeten 
Ausnahmefällen zur Vermeidung einer 
besonderen Härte gewährt werden. 
Diese erhebliche Härte muss aber eine 
weit größere Härte sein, als die wirt-
schaftliche Härte, die vielfach mit der 
Pflicht zum Zahlen von Steuern verbun-
den ist. Vor Beantragung einer Stun-
dung sollten Sie deshalb alle anderen 
Finanzierungsmöglichkeiten (z.B. durch 
die Aufnahme eines Kredits) ausge-
schöpft haben. Zumutbare Einschrän-
kungen in der Lebensführung müssen 
hingenommen werden. Die Höhe mo-
natlicher Raten sollte an der oberen 
Grenze Ihrer Leistungsfähigkeit orien-
tiert werden. 
 
Um über den Antrag entscheiden zu 
können, wird ein Nachweis Ihrer ge-
samten monatlichen Einnahmen und 
Ausgaben benötigt (verwenden Sie bitte 
hierzu den beigefügten Vordruck). Die-
se sind durch entsprechende Belege 
nachzuweisen (z. B. Einkommensteu-
erbescheid, aktuelle Gehaltsmitteilun-
gen, Kontoauszüge). Sofern die Forde-
rung innerhalb eines Jahres getilgt wird, 
reicht die glaubhafte Darstellung Ihrer 
derzeitigen Illiquidität als Nachweis. 
 
Da Sie als Beitragsschuldner / Bei-
tragsschuldnerin mit Ihrem gesamten 
persönlichen Vermögen haften, sind 
auch Angaben über evtl. Sparguthaben 
oder ähnliche Vermögenswerte (Aktien, 
Wertpapiere usw.) erforderlich. Sollten 
keine derartigen Mittel zur Verfügung 
stehen, ist dies auf dem Vordruck zu 
vermerken. 
 
 
 
 

 
Verzinsung des gestundeten  
Betrages 
 
Der gestundete Betrag ist nach den 
Bestimmungen der Abgabenordnung 
und der GemHVO zu verzinsen. Die 
Zinsen betragen 0,5 % pro vollen Mo-
nat. Sie werden von der auf den nächs-
ten durch fünfzig Euro teilbaren Betrag 
abgerundeten Schuldsumme berechnet. 
Die Festsetzung unterbleibt, wenn die 
Zinsen weniger als 10 € Betrag sind. 
 
 
 
Folgen einer Ablehnung 
 
Sollten die Voraussetzungen für eine 
Stundung nicht vorliegen, sind Säum-
niszuschläge und ggf. Mahngebühren 
zu entrichten, soweit der angeforderte 
Betrag nicht bis zum Fälligkeitstag bei 
der Samtgemeinde Flotwedel –
„Samtgemeindekasse und Vollstre-
ckungsbehörde“ - eingegangen ist. 
 
 
 
Verspätete Antragstellung 
 
Sollte der Antrag auf Stundung nach 
dem Fälligkeitstag bei der Samtge-
meinde Flotwedel eingehen, sind 
Säumniszuschläge für den Zeitraum ab 
Fälligkeitstag bis zum Eingang Ihres 
Antrags zu entrichten, und zwar auch 
dann, wenn Ihrem Antrag entsprochen 
wird. 
 
 
 


